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A. Bekanntmachungen des Landkreises 
 
I.) Satzung über die Erhebung von Gebühren 

für die Inanspruchnahme von Plätzen in 
Kindertagespflege im Landkreis Oder-Spree 

 
Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die 
Inanspruchnahme von Plätzen in der Kindertages-
pflege im Landkreis Oder- Spree 
 
Auf der Grundlage von § 5 Abs. 1 und § 29 Abs. 2 Nr. 
9 der Landkreisordnung für das Land Brandenburg in 
Verbindung mit §§ 90 und 23 Abs.2 und 2a des Achten 
Buches des Sozialgesetzbuches- Kinder- und 
Jugendhilfe- (SGB VIII), zuletzt geändert durch Artikel 
1 der Kinderförderungsgesetzes (KiföG) vom 
10.12.2008 sowie § 17 und § 18 des Kindertagesstät-
tengesetzes (KitaG) hat der Kreistag des Landkreises 
Oder- Spree in einer Sitzung am 24. Juni 2009 die 
folgende Satzung beschlossen: 
 

Präambel 
 

(1) Die Satzung regelt die Erhebung von Gebühren für 
die Inanspruchnahme von Plätzen in der Kindertages-
pflege im Landkreis Oder- Spree. Die Kindertagespfle-
ge dient der Förderung von Kindern durch Bildung, 
Erziehung, Betreuung und Versorgung unter den im 
Kindertagesstättengesetz genannten Voraussetzungen. 
Sie gewährleistet die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. Kindertagespflege wird von geeigneten 
Tagespflegepersonen in ihrem Haushalt oder im 
Haushalt der Personensorgeberechtigten oder in 
geeigneten anderen Räumlichkeiten durchgeführt. Die 
Tagespflegeperson bedarf einer Erlaubnis. 

(2) Von dieser Satzung unberührt bleibt eine von Eltern 
selbst organisierte oder auf familiärer Unterstützung 
beruhende Betreuung von Kindern. 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Satzung gilt vorrangig für die Erziehung und 
Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des dritten 
Lebensjahres, soweit für diese Kinder ein Rechtsan-
spruch gemäß § 24 Abs.3 SGB VIII und § 1 Abs. 2 
KitaG besteht und eine geeignete Tagespflegeperson 
vermittelt wird. 
 

§ 2 
Gebührenpflicht 

 
(1) Der Landkreis Oder- Spree erhebt für die 
Inanspruchnahme von Plätzen in der Kindertagespflege 
Elternbeiträge in Form von Gebühren. 

(2) Gebührenpflichtig sind Personensorgeberechtigte/ 
Eltern, auf deren Veranlassung das Kind eine 

Kindertagespflege in Anspruch nimmt. Personensorge-
berechtigte sind Personen, denen gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 
5 des SGB VIII allein oder gemeinsam mit einer 
anderen Person nach den Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches die Personensorge zusteht. Erfüllen 
mehrere Personen nebeneinander die Voraussetzung als 
Personensorgeberechtigte, haften sie als Gesamtschuld-
ner. 

(3) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem vereinbarten 
Zeitpunkt der Aufnahme des Kindes in die Kinderta-
gespflege. In der Regel ist dies der Zeitpunkt des 
festgestellten Rechtsanspruches des Kindes.  Die 
Gebührenschuld endet mit dem Zeitpunkt der 
Beendigung der Kindertagespflege. Für den 
Aufnahmemonat und den Monat der Beendigung der 
Kindertagespflege ist für jeden Betreuungstag die 
anteilige Monatsgebühr zu zahlen. 

(4) Innerhalb eines Jahres sind jeweils 11 Monatsge-
bühren verteilt auf 12 Monate zu entrichten. Der 
gebührenfreie Monat gilt als Ausgleich für Urlaub und 
andere Freizeiten der Tagespflegeperson. 

(5) Nimmt das Kind über einen zusammenhängenden 
Zeitraum von über 4 Wochen die Kindertagespflege 
nicht in Anspruch (z.B. durch Krankheit, Kur o. ä.), so 
kann die Gebühr auf Antrag erlassen werden. 

(6) Für die Eingewöhnung des Kindes werden keine 
Gebühren erhoben. 

(7) Für Kinder, deren Personensorgeberechtigte Hilfe 
gemäß §§ 33 und 34 des SGB VIII erhalten, wird eine 
Gebühr nach dieser Satzung nicht erhoben. 
 

§ 3 
Bemessungsgrundlagen für die Festsetzung der 

Gebühren 
 

(1) Die Gebühren sind sozialverträglich gestaltet und 
nach dem Elterneinkommen, der Zahl ihrer 
unterhaltsberechtigten Kinder sowie dem vereinbarten 
Betreuungsumfang gestaffelt. 

(2) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem 
zugrunde zulegenden Einkommen der in § 2 Abs. 2 
dieser Satzung genannten Personen. 

(3) Zum Einkommen gehören alle Einkünfte in Geld 
oder Geldeswert. Dazu zählen auch  

a) Kindergeld nach dem Kindergeldgesetz, 
b) Elterngeld  
c) Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XI 

(Pflegegeld), 
d) Leistungen nach dem Bundesausbildungsförde-

rungsgesetz, 
e) Wohngeld 
f) Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsgesetz 

an das Kind 
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(4) Bei der Ermittlung des Einkommens werden nicht 
berücksichtigt 

a) Leistungen nach dem SGB II und dem SGB XII, 
b) Grundrenten nach dem Bundesversorgungsge-

setz, 
c) Renten oder Beihilfen nach dem Bundesent-

schädigungsgesetz bis zur Höhe der vergleich-
baren Grundrente nach dem Bundesversor-
gungsgesetz, 

d) die Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzula-
gengesetz 

(5) Vom ermittelten Einkommen gemäß Abs. 3 und 
Abs. 4 sind abzusetzen 

a) die auf das Einkommen entrichteten Steuern, 
b) Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung und 

Beiträge zur Arbeitsförderung, 
c) Beiträge für Versicherungen, soweit die 

gesetzlich vorgeschrieben oder nach Grund und 
Höhe angemessen sind, 

d) geförderte Altersvorsorgebeiträge nach § 82 des 
Einkommenssteuergesetz, soweit sie den Min-
destbetrag nach § 86 des Einkommensteuerge-
setz nicht überschreiten, 

e) Arbeitsförderungsgeld nach § 43 des SGB IX 
einschließlich der möglichen Erhöhungen der 
Arbeitsentgelte. 

(6) Bei Lebensgemeinschaften wird das Einkommen 
beider Partner zugrunde gelegt, sofern sie Eltern des 
Kindes sind. Steht ein Lebenspartner der Lebensge-
meinschaft in keiner Rechtsbeziehung zum Kind, bleibt 
sein Einkommen unberücksichtigt.  

(7) Erhöhte Werbungskosten werden in der vom 
Finanzamt anerkannten und durch Steuerbescheid 
nachgewiesenen Höhe berücksichtigt. 

(8) Vom Elterneinkommen abgesetzt werden ferner 
nachgewiesene Aufwendungen zur Erfüllung 
gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen für nicht im 
Haushalt des Gebührenpflichtigen lebende Personen. 

(9) Für jedes unterhaltsberechtigte Kind einer Familie 
wird bei der Einkommensermittlung ein Betrag in Höhe 
des Mindestunterhaltes der jeweiligen Alterstufe nach 
Maßgabe des Gesetzes zur Änderung des Unterhalts-
rechtes vom 01.01.2008 abgesetzt. 
 

§ 4 
Nachweis des Einkommens 

 
(1) Zur Prüfung der Angaben zum anzurechnenden 
Einkommen müssen geeignete Nachweise vorgelegt 
werden. Das Verarbeiten personenbezogener Daten ist 
zulässig, soweit es zur Erfüllung der Aufgaben der 
Gebührenfestsetzung und -erhebung erforderlich ist. 

(2) Für den Einkommensnachweis kommen 
insbesondere die folgenden aktuellen Unterlagen des 
laufenden Kalenderjahres in Betracht: 

- monatliche Verdienstbescheinigungen bzw. 
Jahresverdienstbescheinigungen, 

- Lohnsteuerkarte bzw. Lohnbescheinigung des 
Arbeitgebers, 

- Arbeitslosengeldbescheinigung, 
- Bewilligungsbescheide über die Gewährung von 

Leistungen nach dem SGB II und dem SGB XII 
- Bescheide über Kindergeld und Wohngeld, 
- Vorauszahlungsbescheide des Finanzamtes. 

 
(3) Ausnahmsweise sind die Einkünfte des letzten oder 
vorletzten Jahres zugrunde zulegen, wenn die 
Feststellung des Einkommens anderweitig nicht 
möglich ist oder kein Steuerbescheid vorliegt. 

(4) Bei Einkünften aus selbstständiger Tätigkeit wird 
der Einkommenssteuerbescheid des letzten Kalender-
jahres zugrunde gelegt. Das Einkommen ergibt sich aus 
den Einnahmen abzüglich 

- der Betriebsausgaben, 
- den Vorsorgeaufwendungen, 
- der Einkommenssteuer, 
- der Kirchensteuer. 

Ein Ausgleich von positiven Einkünften mit Verlusten 
aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des 
zusammen veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. Bei 
Selbstständigen, die noch keinen Einkommenssteuerbe-
scheid erhalten haben, wird von einer Einkommen-
selbsteinschätzung ausgegangen. Nach Erhalt des 
Einkommenssteuerbescheides ist dieser unaufgefordert 
für eine Nachberechnung vorzulegen. 

(5) Nebenberuflich Selbstständige werden wie 
Arbeitnehmer behandelt. Für das positive Einkommen 
aus der selbstständigen Arbeit wird ebenfalls das 
Einkommen aus dem Steuerbescheid zugrunde gelegt. 
Im Übrigen gilt Absatz 4 entsprechend. 
 

§ 5 
Festsetzung der Gebühren 

 
(1) Auf der Grundlage des nach § 3 und § 4 dieser 
Satzung ermittelten Elterneinkommens ergibt sich die 
Gebühr nach Maßgabe der Anlage I. Die Anlage I ist 
Bestandteil der Satzung. Die Gebühr wird durch 
Bescheid festgesetzt und erhoben. 

(2) Die in der Anlage I enthaltenen Gebühren gelten für 
das jeweils erste Kind in Kindertagespflege. Für das 
zweite und jedes weitere Kind der Familie, das in 
Kindertagespflege betreut wird, ermäßigt sich die 
Gebühr auf 80 v.H. 

(3) Die Gebühren werden im Einzelfall auf Antrag ganz 
oder teilweise erlassen, wenn  die Belastung den Eltern 
und dem Kind nicht zuzumuten ist. 

(4) Für die Feststellung der zumutbaren Belastung 
gelten gemäß § 90 Abs.4 SGB VIII die §§ 82- 85, 87, 
88 und 92a des SGB XII.  

(5) Sofern die Gebührenpflichtigen keinen Nachweis 
über das Einkommen erbringen, ist der Höchstbetrag zu 
entrichten. 
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(6) Werden die Gebühren mehrmals oder wiederholt 
nicht gezahlt, kann der Bescheid über die Bewilligung 
der Betreuung in Kindertagespflege zurückgenommen 
werden. 

(7) Nicht gezahlte Gebühren unterliegen der 
Beitreibung im Verwaltungsvollstreckungsverfahren. 

(8) Zusätzlich zu den Gebühren für die Kindertages-
pflege gemäß der Anlage I haben die Personensorgebe-
rechtigten/ Eltern einen Zuschuss für die Versorgung 
mit Mittagessen (Essengeld) in Höhe von 1,50 €/ 
Mittagessen als durchschnittlich ersparte Eigenaufwen-
dung zu entrichten. 
 

§ 6 
Fälligkeit der Gebühren 

 
Die Gebühren sind zum 15. Tag eines jeden Monats an 
den Landkreis Oder- Spree zu entrichten. Es erfolgt ein 
bargeldloser Zahlungsverkehr. 
 

§ 7 
Änderung der Gebühren 

 
(1)  Die Minderung oder Erhöhung des monatlichen 
Elterneinkommens um mehr als 50 Euro bzw. des 
jährlichen Elterneinkommens um mehr als 600 Euro 
oder die Änderung der familiären Situation, 
insbesondere die Zahl der unterhaltsberechtigten oder 
zum Haushalt gehörenden Kinder, ist dem Jugendamt 
des Landkreises innerhalb eines Monats mitzuteilen. 

(2) Ergibt sich aus dieser Mitteilung eine Änderung zur 
festgesetzten Gebühr, wird die zu entrichtende Gebühr 
durch neuen Bescheid festgesetzt. 
 

§ 8 
In- Kraft- Treten, Außer- Kraft- Treten 

 
(1) Die Satzung tritt am 01.08.2009 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Inanspruchnahme von Plätzen in 
Kindertagespflege im Landkreis Oder- Spree gemäß § 
18 Abs. 2 Kindertagesstättengesetz des Landes 
Brandenburg vom 31.01.2007  (Veröffentlicht im 
Amtsblatt für den Landkreis Oder- Spree  
Nr.1 vom 16.02.2007, Beschluss Nr. 080/ 2006) außer 
Kraft. 
 
Beeskow, 24.06.2009 
 
 
M. Zalenga 
Landrat 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Inanspruchnahme von Plätzen in der 
Kindertagespflege im Landkreis Oder-Spree wird im 
Amtsblatt für den Landkreis Oder-Spree öffentlich 
bekannt gemacht. 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) gegen die vorstehende Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann. 

Dies gilt nicht, wenn 

-  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
-  die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden ist, 
-  der Landrat den Beschluss des Kreistages vorher 

beanstandet hat  
oder 
- der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber 

dem Landkreis vorher gerügt und dabei 
- die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 

bezeichnet worden ist, die den Mangel ergibt. 
 
Beeskow, 24.06.2009 
 
 
M. Zalenga 
Landrat 
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Anlage1 
Höhe und Staffelung der Elterngebühr 

anzurechnendes 
Einkommen gem. § 3 der 

Satzung 
in Euro 

monatliche 
Elterngebühr bei 

wöchentlicher 
Betreuungszeit  
bis 20 Stunden  

monatliche 
Elterngebühr bei 

wöchentlicher 
Betreuungszeit   
von 21 bis 30 

Stunden   

monatliche 
Elterngebühr  bei 

wöchentlicher 
Betreuungszeit   
von 31 bis 40 

Stunden  

monatliche 
Elterngebühr bei 

wöchentlicher 
Betreuungszeit  

von über 40 
Stunden  

  Jahr Monat Prozent in Euro Prozent in Euro Prozent in Euro Prozent in Euro 

bis 20.000,00 1.666,67   13,00   19,00   26,00   32,00 

bis 30.000,00 2.500,00 1,00% 25,00 2,00% 50,00 3,00% 75,00 4,00% 100,00 

bis 40.000,00 3.333,33 2,00% 66,67 3,00% 100,00 4,00% 133,33 5,00% 166,67 

bis 50.000,00 4.166,67 3,00% 125,00 4,00% 166,67 5,00% 208,33 6,00% 250,00 

bis 60.000,00 5.000,00 4,00% 200,00 5,00% 250,00 6,00% 300,00 7,00% 350,00 

über 60.000,00 5.000,00   223,00   299,00   376,00   415,00 
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B. Bekanntmachungen des Landrates als untere Kommunalaufsichtsbehörde
 
 
I.) Verbandssatzung des Wasser- und 

Abwasserzweckverbandes 
„Scharmützelsee-Storkow/Mark“ 

 
Gemäß § 27 Abs. 1 Ziff. 2 i.V.m. § 20 Abs. 4, 6 und 
§ 11 des Gesetzes über kommunale Gemeinschafts-
arbeit im Land Brandenburg in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28.05.1999 (GVBl. I Seite 
194) gibt der Landrat des Landkreises Oder-Spree 
als untere Kommunalaufsichtsbehörde die von der 
Verbandsversammlung des Wasser- und Abwas-
serzweckverbandes  Scharmützelsee-Storkow/Mark 
in ihrer Sitzung am 25. Juni 2009 beschlossene 
Verbandssatzung nachfolgend bekannt. 
 
Beeskow, den 24.07.09 
 
 
Zalenga 
Landrat 
 
 

Verbandssatzung 
des Wasser- und Abwasserzweckverbandes 

„Scharmützelsee-Storkow/Mark“  

Aufgrund der  

- § 1 und 4 ff. des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg 
(GKG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28.05.1999 (GVBl. Teil I S. 194) und des  

- § 3 der Kommunalverfassung für das Land 
Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 
(GVBl. Teil I S. 286) in der z.Zt. geltenden 
Fassung  

hat die Verbandsversammlung des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes „Scharmützelsee–
Storkow/Mark“ in ihrer Sitzung am 25.06.2009 
folgende Verbandssatzung beschlossen: 

 

Inhalt: 

§ 1 Allgemeines 

§ 2 Organe 

§ 3 Verbandsversammlung 

§ 4 Aufgaben der Verbandsversammlung 

§ 5 Einberufung der Verbandsversammlung 

§ 6 Beschlussfähigkeit, Öffentlichkeit 

§ 7 Beschlussfassung 

§ 8 Wahlen 

§ 9 Rechte und Pflichten der Mitglieder der 

Verbandsversammlung 

 

§ 10 Wahl, Stellung und Aufgaben des 
Verbandsvorstandes 

§ 11 Wahl, Stellung und Aufgaben des 
Verbandsvorstehers 

§ 12 Ehrenamtliche und hauptamtliche Tätigkeit 

§ 13 Bestellung und Zuständigkeit des 
Verbandsgeschäftsführers 

§ 14 Rechts- und Verwaltungsgeschäfte 

§ 15 Rechtsverhältnisse der Verbandsbediensteten 

§ 16 Wirtschaftsführung 

§ 17 Wirtschaftsplan, Kredite, Kassenkredite 

§ 18 Schlichtung von Streitigkeiten 

§ 19 Aufnahme und Ausscheiden von Verbands-
mitgliedern 

§ 20 Auflösung des Zweckverbandes und 
Abwicklung 

§ 21 Bekanntmachungen 

§ 22 Inkrafttreten 
 
§ 1 Allgemeines 
 
(1) Die Gemeinden nach § 1 Abs. 5 dieser 

Satzung bilden nach den §§ 1 und 4 ff. des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsar-
beit im Land Brandenburg (GKG) i.V.m. der 
Kommunalverfassung für das Land Branden-
burg (BbgKVerf) einen Zweckverband. 

(2) Der Name des Zweckverbandes lautet:  

Wasser- und Abwasserzweckverband 
„Scharmützelsee–Storkow/Mark“. 

(3) Der Zweckverband ist eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts. Er verwaltet seine Ange-
legenheiten im Rahmen der Gesetze unter 
eigener Verantwortung. Er dient dem öffent-
lichen Wohl und verfolgt nicht den Zweck, 
Gewinne zu erzielen. 

(4) Der Sitz des Zweckverbandes ist 15864 
Wendisch Rietz. 

(5) Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der 
Verbandsmitglieder 
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für den Bereich Wasserversorgung 

im Landkreis Oder-Spree Zahl der Stimmen in der 
 Verbandsversammlung 
Bad Saarow  mit den Ortsteilen  Bad Saarow und  

Neu Golm        3 
Diensdorf-Radlow             1 
Reichenwalde  mit den Ortsteilen Dahmsdorf ,  
 Kolpin und  
 Reichenwalde        1 
Rietz-Neuendorf mit den Ortsteilen  Ahrensdorf,  
 Alt Golm,  
 Behrensdorf,  
 Glienicke, 
 Herzberg, 
 Pfaffendorf,  
 Sauen und  

 Wilmersdorf        2 
Storkow (Mark) mit den Ortsteilen Alt Stahnsdorf, 
 Bugk, 
 Görsdorf, 
 Groß Eichholz, 
 Groß Schauen, 
 Kummersdorf, 
 Philadelphia, 
 Rieplos, 
 Schwerin, 
 Selchow und 
 Storkow (Mark)        6 
Tauche mit dem Ortsteil  Lindenberg        1 
Wendisch Rietz              1 
 
im Landkreis Dahme-Spreewald 

Heidesee  mit den Ortsteilen Blossin, 
      Kolberg 
      Prieros, 
      Streganz und 
      Wolzig         2 
 

für den Bereich Abwasserbeseitigung 

im Landkreis Oder-Spree Zahl der Stimmen in der 
 Verbandsversammlung 
Bad Saarow mit den Ortsteilen  Bad Saarow und 
      Neu Golm        3 

Diensdorf-Radlow             1 

Reichenwalde mit den Ortsteilen Dahmsdorf, 
      Kolpin und  
      Reichenwalde        1 
Rietz-Neuendorf mit den Ortsteilen Ahrensdorf, 
      Alt Golm, 
      Behrensdorf, 
      Glienicke, 
      Herzberg, 
      Pfaffendorf, 
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      Sauen und 
      Wilmersdorf        2 
Spreenhagen mit dem Gemeindeteil Lebbin         1 
Storkow (Mark) mit den Ortsteilen Alt Stahnsdorf, 
  Görsdorf, 
  Groß Eichholz, 
  Groß Schauen, 
  Kummersdorf 
  Philadelphia, 
  Rieplos, 
  Schwerin, 
  Selchow 
  Storkow (Mark) und 
  Wochowsee        6 
Tauche          mit dem Ortsteil Lindenberg        1 
Wendisch Rietz              1 

im Landkreis Dahme-Spreewald 

Heidesee mit den Ortsteilen Blossin, 
  Kolberg, 
  Prieros 
  Streganz und 
  Wolzig         2 
 

 

(6) Der Zweckverband hat im Gebiet seiner 
Mitgliedsgemeinden die Aufgaben  

- der Wasserversorgung und 
- der Abwasserbeseitigung mit Ausnah-

me des Niederschlagswassers 

zu erfüllen, soweit diese ihm die jeweilige 
Teilaufgabe übertragen haben. Der Aufga-
benumfang für jedes Verbandsmitglied ergibt 
sich aus § 1 Abs. 5 dieser Satzung. Zu den 
Aufgaben gehören auch die Planung, Über-
nahme, Einrichtung, Instandhaltung, Verbes-
serung, Erneuerung, Erweiterung, Betrieb, 
Veränderung, Beseitigung und Unterhaltung 
der zur Erfüllung der Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung erforderlichen unter- 
und oberirdischen Bauwerke und der bauli-
chen und ausrüstungstechnischen Anlagen. 
Der Zweckverband kann außerdem für Dritte 
Aufgaben im Sinne der Sätze 1 bis 3 erfüllen. 

(7) Die Verbandsmitglieder des Zweckverbandes 
sind verpflichtet, an denselben die zum Zeit-
punkt ihres Beitritts in ihrem Eigentum be-
findlichen Anlagen der Wasserver- und Ab-
wasserentsorgung nach § 1 Abs. 5 dieser 
Satzung entschädigungslos zu Eigentum zu 
übergeben. Grundstücke, die dem Zweckver-
band zur Aufgabenerfüllung von den Ge-
meinden oder Dritten unentgeltlich übertra-
gen wurden, sind auch an dieselben unentgelt-
lich zurück zu übertragen, sofern der Zweck-

verband diese Grundstücke nicht mehr zu 
seiner Aufgabenerfüllung benötigt. 

(8) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann der 
Zweckverband sich der Mitwirkung Dritter 
bedienen, insbesondere Dienstleistungsunter-
nehmen für die Planung, Finanzierung, den 
Bau und Betrieb von Anlagen einschalten 
(sog. Betreibermodell). 

(9) Der Zweckverband gibt sich für die 
Durchführung seiner Aufgaben die erforderli-
chen Satzungen für das Verbandsgebiet der 
Wasserversorgung/der Abwasserbeseitigung 
nach § 1 Abs. 5 dieser Satzung. 

(10) Die Verbandsmitglieder haben den 
Zweckverband über alle Vorhaben und Maß-
nahmen in ihrem Gebiet, die die Aufgaben 
des Zweckverbandes berühren, zu unterrich-
ten, ihm jederzeit Auskunft zu erteilen sowie 
Akten und sonstige Unterlagen zur Einsicht 
zur Verfügung zu stellen. Vorkaufsrechte, 
Satzungsrechte und sonstige Rechte der Mit-
gliedergemeinden, die nicht Kraft Gesetzes 
oder aufgrund dieser Satzung auf den Zweck-
verband übergegangen sind, werden die Mit-
glieder zugunsten des Zweckverbandes ausü-
ben, falls und soweit dies zur Erfüllung der 
Verbandsaufgaben erforderlich ist. 

(11) Für die Beitreibung seiner Geldforderungen, 
die öffentlich-rechtlicher Natur sind oder 
deren Beitreibung im Verwaltungszwangsver-
fahren gesetzlich ausdrücklich zugelassen ist, 
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ist der Zweckverband die zuständige Voll-
streckungsbehörde. 

 
§ 2 Organe 
 
Organe des Zweckverbandes sind: 

a) die Verbandsversammlung,  
b) der Verbandsvorstand und 
c) der Verbandsvorsteher. 

 
§ 3 Verbandsversammlung 
 
(1) Die Verbandsversammlung setzt sich aus den 

Vertretern der Verbandsmitglieder zusam-
men. Jedes Verbandsmitglied entsendet einen 
Vertreter in die Verbandsversammlung mit 
unterschiedlichem Stimmgewicht. 

(2) Das Stimmgewicht der in die Verbandsver-
sammlung zu entsendenden Vertreter richtet 
sich nach der Einwohnerzahl der Mitglieder 
und zwar dergestalt, dass jedem Mitglied 
einer Gemeinde je angefangene 1500 Ein-
wohner eine Stimme zukommt. Sofern  für ein  
Mitglied Rechte  und Pflichten nur für  ein-
zelne Orts- oder Gemeindeteile bestehen, sind 
für die Ermittlung der Stimmenzahlen die 
Einwohner des Orts- oder Gemeindeteils zu 
berücksichtigen. Maßgeblich ist die vom 
jeweils zuständigen Einwohnermeldeamt 
bekannt gegebene Einwohnerzahl zum 31. 
Dezember des Vorjahres. Danach haben die 
Verbandsmitglieder die in § 1 Abs. 5 genann-
te Zahl der Stimmen.  

(3) In Angelegenheiten, die allein eine 
Teilaufgabe (Wasserversorgung oder Abwas-
serbeseitigung) betreffen, haben nur die Ver-
treter der Verbandsmitglieder ein Stimmrecht, 
die diese Teilaufgabe auf den Zweckverband 
übertragen haben. Keine Angelegenheiten im 
Sinne des Satzes 1 sind die Aufnahme und 
das Ausscheiden von Verbandsmitgliedern, 
selbst wenn diese nur eine Teilaufgabe auf 
den Verband übertragen haben oder nur mit 
einer Teilaufgabe ausscheiden. Bei Wahlen 
und Personalangelegenheiten sowie bei Ab-
stimmungen darüber, ob eine Angelegenheit 
nach Satz 1 vorliegt, hat jedes Mitglied der 
Verbandsversammlung eine Stimme. 

(4) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer 
Mitte den Vertreter einer Gemeinde zum 
Vorsitzenden; in gleicher Weise wählt sie 
einen Stellvertreter des Vorsitzenden.  

 
§ 4 Aufgaben der Verbandsversammlung 
 
Die Verbandsversammlung überwacht die 
Angelegenheiten des Zweckverbandes und hat 
insbesondere folgende Angelegenheiten zu 

beschließen, die von ihr nicht übertragen werden 
können: 

1. die Entscheidung über die Errichtung und die 
wesentliche Erweiterung der den Verbandsauf-
gaben dienenden Einrichtungen, 

2. die Beschlussfassung über den Erlass, die 
Änderung oder Aufhebung von Satzungen, 

3. die Festsetzung öffentlich-rechtlicher Abgaben, 
4. die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 

einschließlich des Finanzplanes und die Auf-
nahme von Krediten, 

5. die Feststellung des Jahresabschlusses und die 
Entlastung, 

6. die Wahl und Abwahl des Verbandsvorstehers 
und seines Vertreters, 

7. die Beschlussfassung über den Erlass, die 
Änderung und die Aufhebung der Geschäftsord-
nung für die Verbandsversammlung, 

8. die Beschlussfassung über die Auflösung des 
Zweckverbandes und die Bestellung von 
Abwicklern, 

9. die Beschlussfassung über die Auseinanderset-
zungsvereinbarung im Fall des Ausscheidens 
von Verbandsmitgliedern oder der Auflösung 
des Zweckverbandes, 

10. Auftragsvergabe sowie sonstige Verträge und 
Verpflichtungen, die nicht der Entscheidung des 
Verbandsvorstandes gemäß § 10 Abs. 11 lit. a 
dieser Satzung unterliegen 

11. die ihr gesetzlich ausdrücklich zugewiesenen 
Aufgaben 

12. Wahl des Vorsitzenden der Verbandsversamm-
lung und seines Stellvertreters 

13. Bestimmung der Mitglieder des Verbandsvor-
standes und ihrer Stellvertreter. 

 
§ 5 Einberufung der Verbandsversammlung 
 
Der Vorsitzende der Verbandsversammlung beruft 
die Verbandsversammlung mindestens zweimal im 
Jahr ein. Sie muss außerdem einberufen werden, 
wenn ein Fünftel der satzungsmäßigen Stimmenzahl 
der Verbandsversammlung dies unter Angabe der 
Beratungsgegenstände beantragt. Die Ladungsfrist 
beträgt mindestens 10 Tage. Dabei werden 
Absendetag und Sitzungstag nicht berücksichtigt. In 
dringenden Fällen beträgt die Ladungsfrist drei 
Tage. Die Einladung wegen Vorliegens einer 
Dringlichkeit bedarf der Bestätigung durch die 
Verbandsversammlung. Der Vorsitzende setzt die 
Tagesordnung im Benehmen mit dem Verbandsvor-
steher fest. 
 
§ 6 Beschlussfähigkeit, Öffentlichkeit 
 
(1) Die Verbandsversammlung ist nur 

beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der satzungsmäßigen Stimmenzahl durch die 
anwesenden Vertreter der Verbandsmitglieder 
eingebracht wird.  



 Seite -10 - Amtsblatt für den Landkreis Oder-Spree vom 06. August 2009  16. Jahrgang Nr. 8 

(2) Wird die Verbandsversammlung wegen 
Beschlussunfähigkeit innerhalb von vier Wo-
chen zum zweiten Mal ordnungsgemäß zur 
Verhandlung über denselben Gegenstand 
einberufen, ist sie ohne Rücksicht auf die in 
der Sitzung vertretene Stimmenzahl be-
schlussfähig; auf diese Folge ist in der zwei-
ten Ladung ausdrücklich hinzuweisen.  

(3) Die Sitzungen der Verbandsversammlung 
sind öffentlich, soweit nicht überwiegende 
Belange des öffentlichen Wohls oder berech-
tigte Interessen einzelner den Ausschluss der 
Öffentlichkeit erfordern. Die Verbandsver-
sammlung entscheidet durch Beschluss. 

(4) Über den wesentlichen Inhalt der 
Verhandlungen der Verbandsversammlung 
ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist 
vom Vorsitzenden der Verbandsversamm-
lung zu unterzeichnen. Die Verbandsver-
sammlung soll in der nächsten Sitzung über 
Einwendungen gegen die Niederschrift ent-
scheiden. 

 
§ 7 Beschlussfassung 
 
(1) Beschlüsse werden, soweit durch Gesetz oder 

diese Satzung nichts anderes bestimmt ist, mit 
der Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden 
anwesenden Stimmen gefasst. 

(2) Beschlüsse zur Änderung der Aufgaben des 
Zweckverbandes nach § 1 Abs. 6 der Satzung 
bedürfen einer einstimmigen Beschlussfas-
sung, wobei mindestens zwei Drittel der Ge-
samtstimmenzahl des Zweckverbandes vor-
handen sein müssen. Der Beitritt und das 
Ausscheiden von Verbandsmitgliedern, die 
Auflösung des Zweckverbandes sowie Ände-
rungen des Maßstabes, nach dem die Ver-
bandsmitglieder zur Deckung des Finanzbe-
darfs beizutragen haben, bedürfen einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmä-
ßigen Stimmenzahl. Sonstige Änderungen der 
Verbandssatzung bedürfen der einfachen 
Mehrheit der satzungsmäßigen Stimmenzahl.  

 
§ 8 Wahlen 
 
Gewählt wird durch Stimmzettel in geheimer Wahl. 
Abweichungen können vor der jeweiligen Wahl 
einstimmig beschlossen werden. Gewählt ist, wer 
mehr als die Hälfte der satzungsmäßigen 
Stimmenzahl erhält. Erreicht niemand mehr als die 
Hälfte der satzungsmäßigen Stimmenzahl, findet 
zwischen den Personen mit den beiden höchsten 
Stimmenzahlen eine Stichwahl statt. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los, das der Vorsitzende 
der Verbandsversammlung zieht.  
 
 

§ 9 Rechte und Pflichten der Mitglieder der 
Verbandsversammlung 
 
Für die Annahme der Wahl, ihre Ablehnung, Rechte 
und Pflichten, Verschwiegenheits- und Treuepflicht 
sowie Ausschließungsgründe gelten die Vorschriften 
der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg 
(BbgKVerf)  entsprechend. 
 
§ 10 Wahl, Stellung und Aufgaben des Verbands-
vorstandes 
 
(1) Der Verbandsvorstand besteht aus: 

a) dem Verbandsvorsteher und 
b) zwei von der Verbandsversammlung 

gewählten Vertretern der Verbandsmit-
glieder. 

An den Sitzungen des Verbandsvorstandes 
nimmt der Verbandsgeschäftsführer mit bera-
tender Stimme teil. 

(2) In ihrer ersten Sitzung zu Beginn einer jeden 
Kommunalwahlperiode soll die Verbandsver-
sammlung aus ihrer Mitte die Mitglieder des 
Verbandsvorstandes bestimmen. 

(3) Für jedes Vorstandsmitglied nach Abs. 1b ist 
ein Stellvertreter zu wählen. 

(4) Nach Ablauf der Kommunalwahlperiode 
bleibt der Verbandsvorstand bis zur Bildung 
des neuen Verbandsvorstandes im Amt. 

(5) Den Vorsitz im Verbandsvorstand führt der 
Verbandsvorsteher. 

(6) Der Verbandsvorsteher lädt zu den Sitzungen 
des Verbandsvorstandes nach Bedarf schrift-
lich unter Mitteilung der Tagesordnung ein. 
Er hat ihn einzuberufen, wenn mindestens 
zwei Mitglieder (Abs. 1b) oder die Ver-
bandsversammlung es unter Angabe des Be-
ratungsgegenstandes verlangt. Die Ladungs-
frist beträgt zwei Wochen. Für einzelne dring-
liche Fälle kann die Ladungsfrist auf einen 
Tag abgekürzt werden; auf die Abkürzung ist 
in der Ladung hinzuweisen. Dabei werden 
Absendetag und Sitzungstag nicht berücksich-
tigt. 

(7) Die Sitzungen des Verbandsvorstandes sind 
öffentlich. 

(8) Der Verbandsvorstand ist beschlussfähig, 
wenn nach ordnungsgemäßer Einberufung 
die Mehrheit seiner stimmberechtigten Mit-
glieder anwesend ist. Wird der Vorstand 
wegen Beschlussunfähigkeit zum zweiten 
Mal zur Verhandlung über denselben Ge-
genstand einberufen, so ist er ohne Rück-
sicht auf die Zahl der Erschienenen be-
schlussfähig, wenn in der zweiten Ladung 
hierauf hingewiesen wird. 
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(9) Jedes Mitglied des Verbandsvorstandes hat 
eine Stimme. Die Beschlüsse des Vorstandes 
werden mit einfacher Mehrheit der anwesen-
den Vorstandsmitglieder gefasst. 

(10) Über den wesentlichen Inhalt der Verhand-
lungen ist eine Niederschrift anzufertigen. 
Diese ist vom Verbandsvorsteher zu unter-
zeichnen. Der Verbandsvorstand soll in der 
nächsten Sitzung über Einwendungen gegen 
die Niederschrift entscheiden. 

(11) Der Verbandsvorstand entscheidet über 

a) Auftragsvergabe sowie sonstige Verträ-
ge und Verpflichtungen, die nicht der 
Entscheidung des Verbandsvorstehers 
nach § 11 Abs. 6 unterliegen und die die 
Summe von 250.000 € netto nicht über-
schreiten. Bei über diesem Betrag lie-
genden Rechtsgeschäften ist die Ver-
bandsversammlung zuständig. 

b) einzelne  Angelegenheiten,  die  durch  
Beschluss der  Verbandsversammlung 
auf den Verbandsvorstand übertragen 
werden. 

c) Widersprüche gegen Umlagebescheide. 

(12) Der Verbandsvorstand hat der Verbands-
versammlung über die Beschlüsse alsbald 
zu berichten. 

 
§ 11 Wahl, Stellung und Aufgaben des Verbands-
vorstehers 
 
(1) Die Verbandsversammlung wählt einen 

Verbandsvorsteher sowie seinen Stellvertreter 
aus dem Kreis der gesetzlichen Vertreter der 
verbandsangehörigen Gemeinden. 

(2) Scheidet der Verbandsvorsteher aus, so übt 
sein Stellvertreter die Geschäfte bis zur Neu-
wahl des Verbandsvorstehers aus. 

(3) Der Verbandsvorsteher führt die laufenden 
Geschäfte sowie nach Maßgabe der Gesetze, 
dieser Verbandssatzung und der Beschlüsse 
der Verbandsversammlung die übrige Ver-
waltung des Zweckverbandes. Er vertritt den 
Zweckverband gerichtlich und außergericht-
lich. 

(4) Der Verbandsvorsteher hat Beschlüsse der 
Verbandsversammlung zu beanstanden, wenn 
er der Auffassung ist, dass sie rechtswidrig 
sind. Die Beanstandung muss unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb einer Frist von 
zwei Wochen nach Beschlussfassung gegen-
über der Verbandsversammlung ausgespro-
chen werden. Die Beanstandung hat aufschie-
bende Wirkung. Gleichzeitig ist unter schrift-
licher Angabe der Beanstandungsgründe eine 
Sitzung einzuberufen, in der erneut über die 
Angelegenheit zu beschließen ist; diese Sit-

zung hat spätestens vier Wochen nach der 
Sitzung, in der der beanstandete Beschluss 
gefasst worden ist, stattzufinden. Ist nach der 
Auffassung des Verbandsvorstehers auch der 
neue Beschluss rechtswidrig, muss er ihn 
erneut beanstanden und unverzüglich die 
Entscheidung der Kommunalaufsichtsbehörde 
herbeiführen. 

(5) Die Verbandsversammlung ist Dienstvorge-
setzter des Verbandsvorstehers. Der Ver-
bandsvorsteher ist Dienstvorgesetzter der 
Dienstkräfte des Zweckverbandes. 

(6) Der Verbandsvorsteher entscheidet im 
Rahmen des Wirtschaftsplanes über Auf-
tragsvergabe sowie sonstige Verträge und 
Verpflichtungen mit einem Wert des Gegen-
standes bis 10.000,00 € netto.  

(7) Der Verbandsvorsteher bereitet gemeinsam 
mit der Geschäftsführung die Beschlüsse der 
Verbandsversammlung vor. 

 
§ 12 Ehrenamtliche und hauptamtliche Tätigkeit 
 
Die Vertreter der Verbandsmitglieder, der 
Verbandsvorsteher, die Mitglieder des Verbands-
vorstandes, der Vorsitzende der Verbandsversamm-
lung und ihre Stellvertreter üben ihr Amt 
ehrenamtlich aus. Sie haben Anspruch auf ein 
Sitzungsgeld, der ehrenamtliche Verbandsvorsteher 
erhält eine Aufwandsentschädigung. Verdienstausfall 
zählt nicht zu den Auslagen, die durch die 
Gewährung von Aufwandsentschädigung oder 
Sitzungsgeld abgegolten sind. Das Nähere regelt die 
Entschädigungssatzung des Zweckverbandes in der 
jeweils geltenden Fassung. 
 
§ 13 Bestellung und Zuständigkeit des Verbands-
geschäftsführers 
 
(1) Der Verbandsgeschäftsführer wird auf 

Vorschlag des Verbandsvorstandes durch die 
Verbandsversammlung bestellt; er ist haupt-
amtlich tätig. 

(2) Der Verbandsgeschäftsführer muss die für 
seine Aufgabe erforderliche Eignung, Befähi-
gung und Sachkunde besitzen. 

(3) Ist die Stelle des Verbandsgeschäftsführers 
unbesetzt, so nimmt der Verbandsvorsteher 
die Geschäfte des Verbandsgeschäftsführers 
wahr. 

(4) Der Verbandsgeschäftsführer hat 

a) den Verbandsvorsteher bei der Vorbe-
reitung und Durchführung der Beschlüs-
se der Verbandsversammlung zu unter-
stützen, 

b) die ihm vom Verbandsvorsteher über-
tragenen Aufgaben zu erfüllen und 
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c) die Geschäfte der laufenden Verwaltung 
entsprechend der Dienstanweisung zu 
führen. 

(5) Der Verbandsgeschäftsführer leitet und 
beaufsichtigt den Geschäftsgang der Verwal-
tung des Zweckverbandes nach Maßgabe der 
Dienstanweisung. 

 
§ 14 Rechts- und Verwaltungsgeschäfte 
 
(1) Nach außen vertritt der Verbandsvorsteher 

den Zweckverband in Rechts- und Verwal-
tungsgeschäften sowie in gerichtlichen Ver-
fahren. Er kann seine Zuständigkeit für be-
stimmte Aufgabengruppen auf den Verbands-
geschäftsführer übertragen. 

(2) Erklärungen, durch die der Zweckverband 
verpflichtet werden soll, bedürfen der Schrift-
form. Sie sind von dem Verbandsvorsteher 
oder seinem Vertreter und dem Vorsitzenden 
der Verbandsversammlung oder seinem Ver-
treter oder einem von der Verbandsversamm-
lung zu bestimmenden Beschäftigten des 
Zweckverbandes oder Mitglied der Ver-
bandsversammlung zu unterzeichnen. Bei den 
Geschäften der laufenden Verwaltung unter-
zeichnet der Verbandsvorsteher allein. 

(3) Wird für ein Geschäft oder einen Kreis von 
Geschäften ein Bevollmächtigter bestellt, so 
gelten für die Bevollmächtigung die Vor-
schriften für Verpflichtungserklärungen ent-
sprechend. 

(4) In Angelegenheiten, die den Verbandsvorste-
her persönlich betreffen, übernimmt der 
Stellvertreter des Verbandsvorstehers die 
Geschäfte. 

 
§ 15 Rechtsverhältnisse der Verbandsbedienste-
ten 
 
(1) Der Zweckverband kann Angestellte und 

Arbeiter beschäftigen. 

(2) Die Bediensteten des Verbandes müssen die 
für die Erfüllung ihrer Aufgabe nötige Eig-
nung besitzen. 

(3) Im Falle der Auflösung oder Änderung der 
Verbandsaufgabe wird sich der Verband um 
die Übernahme der Bediensteten des Verban-
des bemühen. Ist dies nicht möglich, hat die 
Verbandsversammlung vor Auflösung bzw. 
Änderung der Verbandsaufgabe die Über-
nahme oder sonstige Abwicklung der Dienst- 
und Versorgungsverhältnisse gemäß § 17 
Abs. 2 Satz 3 GKG durch Beschluss zu ge-
währleisten. 

 
 

§ 16 Wirtschaftsführung 
 
(1) Für die Wirtschaftsführung und das 

Rechnungswesen des Zweckverbandes finden 
die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Landes Brandenburg (EigV) in der je-
weils geltenden Fassung sinngemäß Anwen-
dung. 

(2) Der Zweckverband hat seine Finanzwirtschaft 
so zu planen und zu führen, dass unter Wah-
rung der gemeinwirtschaftlichen Grundsätze 
die stetige Erfüllung seiner Aufgaben gesi-
chert ist. 

(3) Der Zweckverband erhebt für seine 
Leistungen Beiträge und Gebühren in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Brandenburg. 

(4) Kredite darf der Zweckverband nur 
aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung 
nicht möglich ist oder wirtschaftlich un-
zweckmäßig wäre. Kredite dürfen nur im 
Vermögensplan, der Bestandteil des Wirt-
schaftsplanes ist, und nur für Investitionen, 
Investitionsförderungsmaßnahmen und zur 
Umschuldung aufgenommen werden. 

(5) Soweit die Einnahmen des Zweckverbandes 
zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausrei-
chen, wird von den Verbandsmitgliedern eine 
allgemeine Umlage erhoben. Für die Berech-
nung der allgemeinen Umlage wird die Ein-
wohnerzahl des einzelnen Verbandsmitglieds 
zur Zahl der Einwohner aller Verbandsmit-
glieder ins Verhältnis gesetzt. Sofern eine 
Gemeinde nur mit einzelnen Orts- oder Ge-
meindeteilen Verbandsmitglied ist, sind die 
Einwohner des Orts- oder Gemeindeteils zu 
berücksichtigen. Maßgeblich ist die vom 
jeweils zuständigen Einwohnermeldeamt 
bekannt gegebene Einwohnerzahl zum 31. 
Dezember des Vorjahres. Die Ermittlung der 
allgemeinen Umlage erfolgt getrennt nach 
den Betriebszweigen Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung. Der Widerspruch ge-
gen den Umlagebescheid hat keine aufschie-
bende Wirkung. Über den Widerspruch ent-
scheidet der Verbandsvorstand. Die erhobene 
Umlage wird einen Monat nach Bekanntgabe 
des Bescheides fällig. 

(6) Zur Finanzierung von Aufwendungen, die 
ihrer Art nach nur bei einzelnen Mitgliedern 
anfallen können oder von diesen verursacht 
werden, wird eine Sonderumlage bei denjeni-
gen Zweckverbandsmitgliedern erhoben, die 
von diesen Leistungen und Aufwendungen 
des Zweckverbandes Vorteile haben.  
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(7) Die Eingliederung des WZV Lindenberg 
gem. § 22b BbgGKG gilt für die Verbands-
mitglieder Gemeinde Tauche mit dem OT 
Lindenberg und Gemeinde Rietz Neuendorf 
mit den OT Herzberg und Glienicke als Auf-
wand i. S. d. Absatzes 6, der nur bei diesen 
Verbandsmitgliedern anfällt und von diesen 
verursacht wurde. Die aus der Rechtsnachfol-
ge des Zweckverbandes (WAS) für den WZV 
Lindenberg dem Zweckverband (WAS) ent-
stehenden Aufwendungen und Kosten wer-
den, soweit sie nicht durch Dritte getragen 
werden, durch eine Sonderumlage von den 
Zweckverbandsmitgliedern (WAS) Gemeinde 
Tauche und Gemeinde Rietz Neuendorf erho-
ben. Für die Berechnung dieser Sonderumla-
ge wird die Einwohnerzahl der in den beiden 
betroffenen Verbandsmitgliedern, den Ge-
meinden Tauche und Rietz Neuendorf, je-
weils betroffenen Ortsteilen Lindenberg, 
Herzberg und Glienicke zur Zahl der Ein-
wohner aller drei Ortsteile insgesamt ins 
Verhältnis gesetzt. Maßgeblich ist die vom 
jeweils zu-ständigen Einwohnermeldeamt 
bekannt gegebene Einwohnerzahl zum Tage 
der Wirksamkeit der Eingliederung des WZV 
Lindenberg gem. § 22b BbgGKG in den 
Zweckverband (WAS). Der Widerspruch 
gegen den Umlagebescheid hat keine auf-
schiebende Wirkung. Über den Widerspruch 
entscheidet die Verbandsversammlung. Die 
erhobene Umlage wird einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

 
§ 17 Wirtschaftsplan, Kredite, Kassenkredite 
 
(1) Der Zweckverband hat für jedes Wirtschafts-

jahr (Haushaltsjahr) einen Wirtschaftsplan 
aufzustellen. 

(2) Der Wirtschaftsplan tritt mit Beginn des 
Wirtschaftsjahres in Kraft und gilt für das 
Wirtschaftsjahr. 

(3) Der Wirtschaftsplan ist Grundlage für die 
Finanzwirtschaft des Zweckverbandes; er 
muss alle voraussichtlichen Erträge und Auf-
wendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. 

(4) Wirtschaftsjahr des Zweckverbandes ist das 
Kalenderjahr. 

(5) Der Wirtschaftsplan besteht aus dem 
Erfolgsplan, dem Vermögensplan und dem 
Stellenplan; für ihn und seine Teile gelten die 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
(EigV) des Landes Brandenburg in der je-
weils geltenden Fassung. 

 
 
 
 

§ 18 Schlichtung von Streitigkeiten 
 
(1) Bei Streitigkeiten über Rechte und 

Verbindlichkeiten der Beteiligten aus öffent-
lich-rechtlichen Vereinbarungen sowie bei 
Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband 
und seinen Verbandsmitgliedern oder der 
Verbandsmitglieder untereinander über Rech-
te und Verbindlichkeiten aus dem Verbands-
verhältnis ist die Aufsichtsbehörde zur 
Schlichtung anzurufen. 

(2) Durch Beschluss der Verbandsversammlung 
kann eine Schiedsvereinbarung zwischen den 
Beteiligten abgeschlossen werden. 

 
§ 19 Aufnahme und Ausscheiden von Verbands-
mitgliedern 
 
(1) Der Zweckverband kann durch die Aufnahme 

neuer Verbandsmitglieder erweitert werden. 
Die Aufnahme eines neuen Verbandsmitglie-
des kann nur für beide Aufgabenbereiche, 
also nur bei Übertragung der Aufgaben der 
Wasserversorgung und der Abwasserbeseiti-
gung auf den Zweckverband, einheitlich er-
folgen. Das beigetretene Verbandsmitglied ist 
verpflichtet, alle Anlagen, Einrichtungen und 
Beteiligungen auf den Zweckverband ent-
schädigungslos zu Eigentum für den Aufga-
benbereich nach § 1 zu übertragen, der durch 
die Beitrittserklärung auf den Zweckverband 
übergegangen ist. Der Zweckverband soll als 
Rechtsnachfolger in alle Verträge eintreten, 
die das beigetretene Verbandsmitglied mit 
Dritten geschlossen hat, soweit der Vertrags-
inhalt von der Satzung des Verbandes umfasst 
wird und dem Zweck der Solidargemeinschaft 
des Verbandes dienlich ist. Ist der Beitritt 
zum Zweckverband rechtsverbindlich be-
wirkt, so ist das Mitglied verpflichtet, auch 
die dinglichen Nutzungsrechte an Grundstü-
cken auf den Zweckverband für den übertra-
genen Aufgabenbereich zu übertragen. 

(2) Der Austritt muss unter Vorlage eines 
entsprechenden Beschlusses gegenüber dem 
Verbandsvorsteher schriftlich erklärt werden. 
Die Erklärung des Ausscheidens muss dem 
Zweckverband mindestens 12 Monate vor 
dem beabsichtigten Ausscheidetermin zuge-
gangen sein. Soweit notwendig, schließen der 
Verband und das ausscheidende Verbands-
mitglied eine finanzielle Auseinanderset-
zungsvereinbarung. 

 
§ 20 Auflösung des Zweckverbandes und 
Abwicklung 
 
(1) Abwickler ist der Verbandsvorsteher, soweit 

nicht im Auflösungsvertrag  zur Beendigung 
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der Zusammenarbeit die Bestellung eines 
anderen Abwicklers vorgesehen ist. Hinsicht-
lich der Aufgaben und Pflichten des Abwick-
lers und seiner Befugnis, den Zweckverband 
zu vertreten, finden die Vorschriften des § 20 
b Abs. 3 und 4 GKG Anwendung. 

(2) Das nach Berichtigung der Schulden 
verbleibende Vermögen wird unter den Ver-
bandsmitgliedern wie folgt verteilt: 

Das dem Zweckverband übergebene Anlage-
vermögen gemäß § 1 Abs. 7 dieser Satzung 
wird zum Restbuchwert dem jeweiligen Ver-
bandsmitglied zurückgegeben. Der noch 
verbleibende Teil des Vermögens wird unter 
den Verbandsmitgliedern nach dem Verhält-
nis der Beteiligungsquote gemäß § 16 Abs. 5 
verteilt. 

 
§ 21 Bekanntmachungen 
 
(1) Bekanntmachungen erfolgen durch den 

Verbandsvorsteher. 

(2) Aufgrund des § 8 Abs. 1 GKG in der 
derzeit gültigen Fassung i. V. m. der Ver-
ordnung über die öffentliche Bekanntma-
chung von Satzungen und sonstigen orts-
rechtlichen Vorschriften in den Gemein-
den, Ämtern und Landkreisen (Bekanntma-
chungsverordnung – BekanntmV -) vom 
01.12.2000 (GVBl. II S. 435) gibt sich der 
Zweckverband ein eigenes amtliches Be-
kanntmachungsblatt. Das Bekanntma-
chungsblatt trägt die Bezeichnung „Amts-
blatt für den Wasser- und Abwasserzweck-
verband „Scharmützelsee – Stor-
kow/Mark““. 

(3) Die Bekanntmachung der Verbandssatzung 
des Zweckverbandes erfolgt im Amtsblatt 
für den Landkreis Oder-Spree und im 
Amtsblatt für den Landkreis Dahme-
Spreewald. Auf die Bekanntmachung und – 
sofern vorhanden - die rechtsaufsichtliche 
Genehmigung ist unter Angabe der geneh-
migenden Behörde und des Datums der Ge-
nehmigung im Amtsblatt für den Wasser- 
und Abwasserzweckverband „Scharmüt-
zelsee – Storkow/Mark“ hinzuweisen. 

(4) Die übrigen Satzungen und andere 
Rechtsvorschriften des Zweckverbandes 
werden im Amtsblatt für den Wasser- und 
Abwasserzweckverband „Scharmützelsee – 
Storkow/Mark“ bekannt gemacht.  

(5) Einladungen zu Sitzungen des Verbands-
vorstandes, der Verbandsversammlung und 
sonstige Veröffentlichungen erscheinen: 

 

in den Regionalausgaben der Märkischen 
Oderzeitung: 
Oder-Spree-Journal und 
Spree-Journal und  
in der Regionalausgabe der Märkischen 
Allgemeinen  
Dahme - Kurier.  

In den Einladungen sind die Zeit, der Ort und 
die Tagesordnung anzugeben. Die Bekannt-
machung der Einladung erfolgt zehn Tage vor 
der Verbandsversammlung und ebenfalls zehn 
Tage vor der Vorstandssitzung. 

(6) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen 
Bestandteile einer Satzung, so kann die öf-
fentliche Bekanntmachung dieser Teile nach 
Absatz 1 dadurch ersetzt werden, dass sie im 
Verwaltungsgebäude des Zweckverbandes, 
Strandstr. 7 in 15864 Wendisch Rietz, zu 
jedermanns Einsicht während der Dienststun-
den ausgelegt werden (Ersatzbekanntma-
chung). Die Ersatzbekanntmachung ist nur 
zulässig, wenn der Inhalt dieser Teile zu-
gleich in der Satzung in groben Zügen um-
schrieben wird. Sie wird vom Verbandsvor-
steher angeordnet. Die Anordnung muss ge-
naue Angaben über Ort und Dauer der Ausle-
gung enthalten und zusammen mit der Sat-
zung veröffentlicht werden. Die Dauer der 
Auslegung beträgt zwei Wochen. Beginn und 
Ende der Auslegung sind aktenkundig zu 
machen. 

 
§ 22 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
Wendisch Rietz, den 21.07.2009 
 
________________________________ Siegel 
C. Krappmann 
Verbandsvorsteher 
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C.) Bekanntmachungen anderer Stellen  
 
I.) Bekanntmachung des Märkischen 

Abwasser- und Wasserzweckverbandes 
1. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 
15 Abs. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 

 
 
 
 

 

Märkischer Abwasser- und Wasserzweckverband 

 

Aufgestellt am: 22.06.2009 
Festgestellt am: 27.07.2009 

 
1. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 15 Abs. 1 EigV 

für das Wirtschaftsjahr 2009 
 

Aufgrund des § 7 Nr. 3 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 86 Absatz 2 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg hat die Verbandsversammlung am 02.07.2009 durch Beschluss 02/17/09 den Wirtschaftsplan für 
das Wirtschaftsjahr 2009 festgestellt: 
 
1 Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden      

   

 
 

erhöht 

 
 
vermindert 

und damit der Gesamtbetrag des 
Wirtschaftsplanes einschließlich der 
Nachträge 

    
um 

 
um 

 
gegenüber bisher 

nunmehr 
festgesetzt auf 

1.1 im Erfolgsplan  T€ T€ T€ T€ 
      die Erträge    36.795 36.795 
      die Aufwendungen  8  33.721 33.729 
      der Jahresgewinn   8 3.074 3.066 
      der Jahresverlust      

 
1.2 im Vermögensplan      
      die Einnahmen  3.796 0 20.010 23.806 
      die Ausgaben  3.796 0 20.010 23.806 

 
1.2 im Vermögensplan 

     die Einnahmen 
     die Ausgaben 

 
2 Es werden neu festgesetzt: 
 
 2.1 der Gesamtbetrag der Kredite  von bisher  2.533 T€ auf  2.718 T€ 
 
 2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- 
  Ermächtigungen   von bisher  8.018 T€ auf  8.398 T€ 
 
 2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher  3.500 T€ auf  3.500 T€ 
 
 2.4 die Verbandsumlage   von bisher         0 T€ auf         0 T€ 
 
 
Königs Wusterhausen, 29.07.2009 
 
 
Albrecht       Dienstsiegel 
Verbandsvorsteher 
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Märkischer Abwasser- und Wasserzweckverband 
Königs Wusterhausen 
 
 
 

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 
 
Gemäß § 18 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28.05.1999 (GVBl. I. S. 194) in Verbindung mit § 86 Absatz 2 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf.) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.2007 (GVBl. I, S. 286) hat die Verbandsver-
sammlung des MAWV am 02.07.2009 mit Beschluss 02/17/09 den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 mit seinen 
Teilen Erfolgsplan Trink- und Abwasser 2009, Finanzplan Trink- und Abwasser 2009, Vermögensplan 2009 und den 
Stellenplan 2009 beschlossen. 
 
Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 mit seinen vorgenannten Teilplänen für das Wirtschaftsjahr 2009 liegt in der 
Zeit vom 27.07. bis 28.08.2009 in den Diensträumen des Verbandes in der Köpenicker Straße 25, 15711 Königs 
Wusterhausen zur Einsichtnahme aus. 
 
 
Königs Wusterhausen, 29.07.2009 
 
 
Albrecht 
Verbandsvorsteher 
 

 

 
Lübben (Spreewald), 24.07.2009 

  Az.: 15-54-01/23 
 

Genehmigung 
 
Gemäß § 18 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Mai 1999 (GVBl. I. S. 194) in Verbindung mit § 73 Abs. 4 Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg (BbgKVerf) genehmige ich hiermit den durch die Verbandsversammlung des Märkischen 
Abwasser- und Wasserzweckverbandes am 20.11.2008 im Rahmen des Feststellungsbeschlusses zum 1. 
Nachtragswirtschaftsplan 2009 beschlossenen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 

 
         8.018.000,00 EUR 

 
auf neu  

8.398.000,00 EUR 
 
 

in Worten: Acht Millionen Dreihundertachtundneunzigtausend Euro 
 
 

gez. Loge         Siegel 

 
 

Landkreis Dahme- Spreewald, PF 1441/1451, 15904 Lübben (Spreewald) 
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Lübben (Spreewald),  24.07.2009 
  Az.: 15-54-01/23 

 
 
 

Genehmigung 
 
 
Gemäß § 18 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Mai 1999 (GVBl. I. S. 194) in Verbindung mit § 74 Absatz 2 Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg (BbgKVerf) genehmige ich hiermit den durch die Verbandsversammlung des Märkischen 
Abwasser- und Wasserzweckverbandes am 02.07.2009 im Rahmen des Feststellungsbeschlusses zum 1. 
Nachtragswirtschaftsplan 2009 beschlossenen Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 
 

        2.533.000,00 EUR 
 

 
auf neu 

2.718.000,00 EUR 
 
 

in Worten: Zwei Millionen Siebenhundertachtzehntausend Euro 
 

 
 
gez. Loge         Siegel 

 
 
 

Landkreis Dahme- Spreewald, PF 1441/1451, 15904 Lübben (Spreewald) 
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